
 
 

1. Änderungssatzung 
 

zur 
 

Hauptsatzung der Kreisstadt Homberg (Efze)  
vom 20. November 2006 

 
 

Aufgrund der §§ 5, 6 und 7 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 

derzeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung 

am  9. Juni 2011 folgende 

 
1. Änderungssatzung 

 
zur Hauptsatzung der Kreisstadt Homberg (Efze)  

vom 20. November 2006  
 

beschlossen: 
 
Die Personenbezeichnungen sind in der Form der Hessischen Gemeindeord-
nung vorgenommen und gelten für alle Mandatsträger. 
 
 

Artikel 1 

 
§ 2, Absatz 5, erhält folgende neue Fassung: 

 

„Die Stadtverordnetenversammlung bildet 

 

a) einen Haupt- und Finanzausschuss 

b) einen Bau-, Planungs-, Umwelt- und Energieausschuss  

c) einen Ausschuss für Stadtmarketing und Kultur 

d) einen Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales.  

 

Die unter a) bis d) genannten Ausschüsse bestehen aus je zehn Mitgliedern. 

Sie wählen in der 1. Sitzung ihren Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die 

Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung gilt sinngemäß.“  
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Kreisstadt Homberg (Efze) tritt 

am 1. Juli 2011 in Kraft. 

 

Homberg (Efze), 

den 16. Juni 2011     Der Magistrat 

 

Siegel       gez. 

 

       Martin Wagner 

       Bürgermeister 

 

 

 


